
UNITI informiert
Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG):

Was gilt bei Neueinbau bzw. 
Austausch von Ölheizungen?
*Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf der Rückseite!

 



Aus welchen Gründen muss eine Ölheizung neu einge-
baut bzw. ausgetauscht werden? 

Einen generellen Austauschzwang für bestehende Ölheizungen schreibt das neue GEG nicht vor. Gründe für 
einen Heizungstausch sind vor allem: 
•	 Die bestehende Heizung fällt aus und kann nicht mehr repariert werden.
•	 Die bestehende Heizung ist ein älterer Konstanttemperaturkessel (älter als 30 Jahre) und damit grundsätz-

lich austauschpflichtig (§ 72, Ausnahme siehe § 73 GEG).
Der überwiegende Teil aller heute bestehenden mehr als 5 Mio. Ölheizungen (Einbau vor Ende 2023) kann 
somit wie gewohnt über viele Jahre weiter betrieben werden. 
Zu beachten: ab 2045 müssen in allen dann bestehenden Wärmeerzeugern zu 100 Prozent Erneuerbare 
Energien zum Einsatz kommen.

Müssen beim Einbau einer neuen Ölheizung ab 
1.1.2024 die Pflichten des neuen GEG berücksichtigt 
werden?

Wenn der Einbau einer neuen Ölheizung vor dem 
19.4.2023 beim Heizungsbauer beauftragt worden ist, 
kann diese Heizung noch bis zum 18.10.2024 ohne die 
Erfüllung der EE-Pflichten des neuen GEG installiert 
werden (§ 71 Abs. 12 GEG). Ausnahmen gelten generell 
auch bei Härtefällen (gem. §102 GEG). 

Für Heizungen, die nach dem 1.1.2024 neu eingebaut bzw. ausgetauscht werden, gilt grundsätzlich: 
Mindestens 65 Prozent der mit der Heizungsanlage bereitgestellten Wärme müssen mit Erneuerbaren Ener-
gien erzeugt werden (65-Prozent-EE-Pflicht). Dabei lässt das GEG mehrere Lösungsmöglichkeiten zu (vgl. 
§ 71 Abs. 1 GEG) – das gilt auch für Ölheizungen (Übergangsregeln, siehe unten).

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es für den Einbau 
von Ölheizungen nach dem 1.1.2024, wenn also die 
EE-Pflichten des neuen GEG erfüllt werden müssen?

Muss die 65-Prozent-EE-Pflicht sofort mit dem Einbau 
der neuen Ölheizung nach dem 1.1.2024 erfüllt wer-
den?

Die  65-Prozent-EE-Pflicht soll laut GEG technologieneutral erfüllt werden können – im Fall 
von neuen Ölheizungen z. B. (gem. § 71 Abs. 3 GEG): 
•	 mit anteiliger Nutzung Erneuerbarer Flüssigbrennstoffe aus Flüssiger Biomasse (z. B. 

denkbar mit Bioheizöl oder HVO) oder
•	 mit anteiliger Nutzung Erneuerbarer Flüssigbrennstoffe aus Wasserstoffderivaten 

(„synthetische Fuels“/PtL) oder
•	 durch Ausführung des neuen Heizsystems als Wärmepumpen-Hybridheizung beste-

hend aus einer Wärmepumpe in Kombination mit einem Öl-Brennwertkessel (→ dieser 
darf bis auf Weiteres mit fossilem Heizöl betrieben werden) oder 

•	 als Solarthermie-Hybridheizung → Achtung: hiermit nur teilweise Erfüllung möglich.

Nein, durch die Kommunale Wärmeplanung (KWP) können mehrjährige Übergangsfristen bei Heizungsmo-
dernisierungen genutzt werden. Diese hängen vom Zeitpunkt der Ausweisung von Wärmenetz- oder Wasser-
stoffnetzgebieten auf Grundlage der KWP ab (§ 71 Abs. 8 GEG). 

Weiterhin zu beachten:
∙	�Die dargestellten Übergangsfristen gel-

ten nur für neue Heizungen im Gebäude-
bestand oder in Neubauten in Baulücken. 
Für Heizungen in Neubaugebieten gilt 
die 65-Prozent-EE-Pflicht unmittelbar 
nach dem Inkrafttreten des GEG zum 
1.1.2024 (§ 71 Abs. 10 GEG).

∙	�Vor dem Einbau einer neuen Gas-, Öl- 
oder Festbrennstoffheizung ist der Eigen-
tümer verpflichtet, sich von einer „fach-
kundigen“ Person (z. B. Heizungsbauer, 
Schornsteinfeger) beraten zu lassen (vgl. 
§ 71 Abs. 11 GEG). 

∙	�Für erneuerbare feste, flüssige oder gas-
förmige Brennstoffe müssen jeweils die 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sein (vgl. 
§ 71 f Absätze 1 und 2 sowie § 71 g GEG). 

∙	�Die Erfüllung der Nachhaltigkeit muss 
der Brennstoffhandel dem Kunden gegen
über mit der Abrechnung bestätigen (vgl. 
§ 96 Abs. 4 GEG). 

∙	�Für Gas- und Ölheizungen in Gebäuden 
mit mindestens 6 Wohneinheiten besteht 
eine Heizungsprüf- und Heizungsopti-
mierungspflicht (vgl. §§ 60b, 60c GEG, 
einschl. Fristen).

Abkürzungen:
∙	�GEG = Gebäudeenergiegesetz
∙	�EE = Erneuerbare Energien
∙	�65-Prozent-EE-Pflicht = Bei einer neuen 

Heizung müssen mindestens 65 Prozent 
der bereitgestellten Wärme aus Erneuer-
baren Energien erzeugt werden.

∙	�KWP = Kommunale Wärmeplanung
∙	�PtL = Power-to-Liquid (syntheti-

sches grünstrombasiertes Heizöl als 
H2-Derivat)

∙	�HVO = hydrierte Pflanzenöle

Welche Übergangsfristen gelten konkret?

Fall 1: Solange die Ausweisung eines Netzgebietes auf 
Basis der KWP NOCH NICHT erfolgt ist, gilt: der Einbau 
einer reinen Ölheizung ist zunächst möglich – diese 
muss aber zunehmend die bereitgestellte Wärme aus 
Erneuerbaren Flüssigbrennstoffen erzeugen (§ 71 Abs. 
9 GEG):

ab 1.1.2029: zu 15 %
ab 1.1.2035: zu 30 %

ab 1.1.2040: zu 60 %
ab 1.1.2045: zu 100 %

Alle Heizkessel dürfen längstens bis zum Ablauf des 31.12.2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden (§ 72 Abs. 4 GEG).

Nein (in Ausnahmefällen) Ja (im Regelfall)

Wichtig!
Näheres zu Brenn-

stoff- und Betriebsan-
forderungen siehe §§ 71f, 

71h GEG / Bestätigung 
vom Brennstoffhandel 

siehe § 96 Abs. 4 
GEG

Fall 2: Die Ausweisung eines Netzgebietes auf Basis 
der KWP IST bereits erfolgt– dann gilt:
Spätestens 1 Monat nach Bekanntgabe der Netzge-
bietsausweisung hat eine neue Ölheizung grund-
sätzlich die 65-Prozent-EE-Pflicht zu erfüllen, aller-
dings: Für höchstens 5 Jahre kann übergangsweise 
noch eine Heizung eingebaut werden, die nicht die 
65-Prozent-EE-Vorgabe erfüllt (vgl. § 71i GEG). Die 
Frist startet mit Beginn der Einbauarbeiten.

Fall 3: Wenn die Netzgebietsausweisung gem. 
KWP von der Kommune bis Ablauf der u. a. ge-
setzlichen Frist NICHT erbracht wird, kommt die 
Übergangsfrist in Fall 2 zur Anwendung. Fristen 
für die Kommunen zur KWP-Erstellung:
•	 In Kommunen mit mehr als 100.000 

Einwohnern → bis zum 1.7.2026
•	 In Kommunen mit bis zu 100.000 Einwohnern → 

bis zum 1.7.2028.

Diese Informationen geben den Stand 
des Gebäudeenergiegesetzes wieder, 
wie es am 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) in Kraft getreten und zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. 
Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) 
geändert worden ist, www.recht.bund.
de/bgbl/1/2023/280/VO.
�Länderregelungen und kommunale 
Bestimmungen sind ggf. zu beachten, 
wie z. B. die in Baden-Württemberg, 
Schleswig-Holstein und Hamburg fest-
gelegte Einbindung von Erneuerbaren 
Energien beim Heizungsneubau.



Jägerstraße 6 · 10117 Berlin · T. +49 30 755 414-300
F. +49 30 755 414-366 · www.uniti.de · info@uniti.de

UNITI – Verbandsportrait
Der UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e. V. repräsentiert in Deutschland rund 90 
Prozent des mittelständischen Energiehandels und bündelt die Kompetenzen bei Kraft-
stoffen, Brennstoffen sowie Schmierstoffen. Täglich frequentieren über 4,3 Millionen 
Kunden die 8.601 Straßentankstellen der UNITI-Mitgliedsunternehmen, welche ca. 62 
Prozent des Straßentankstellenmarktes ausmachen. Mit etwa 3.700 freien Tankstellen 
sind bei UNITI zudem fast 70 Prozent der freien Tankstellen organisiert. Überdies ver-
sorgen die UNITI-Mitglieder etwa 20 Millionen Menschen mit Wärme. Die Verbandsmit-
glieder decken rund 80 Prozent des Gesamtmarktes für flüssige und feste Brennstoffe 
ab. Ebenso zählen mit einem Marktanteil von über 50 Prozent die meisten unabhängigen 
mittelständischen Schmierstoffhersteller und Schmierstoffhändler in Deutschland zum 
Verband. Die rund 1.000 Mitgliedsfirmen von UNITI erzielen einen jährlichen Gesamt-
umsatz von etwa 95 Milliarden Euro und beschäftigen rund 100.000 Arbeitnehmer in 
Deutschland.

Stand: März 2024

* Rechtliche Hinweise: 
Diese Verbandsinformation „UNITI informiert“ (nachfolgend „UI“) enthält Informationen allgemeiner Art. Diese sind allgemeiner Natur und stellen keine 
Einzelfallberatung dar. Diese UI ist weder dafür vorgesehen noch dazu geeignet, eine individuelle Rechtsberatung oder sonstige Beratungen (wie z. B. die 
gesetzlich geforderte Beratung gemäß § 71 Abs. 11 GEG) zu ersetzen. Die Inhalte dieser Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und 
erstellt. Gleichwohl übernimmt UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e. V. keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit-
gestellten Informationen, insbesondere nicht für die Richtigkeit von Berechnungen, Beispielsfälle, Hinweise, Empfehlungen oder ähnlichen Angaben, und 
auch nicht für etwaige Druckfehler. Aus etwaigen Folgen können deswegen keinerlei Ansprüche weder gegen die Verfasser noch gegen UNITI Bundesverband 
EnergieMittelstand e. V. geltend gemacht werden.  Diese Informationen entbinden in keinem Fall von der Verpflichtung zur Beachtung der gesetzlichen Vor-
schriften und ersetzen keinerlei gesetzlich vorgeschriebene Beratungspflichten. Die Einhaltung der jeweils aktuell geltenden Rechte und Pflichten wird durch 
diese Information ebenfalls nicht ersetzt. 

Diese UNITI-Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Weitergabe, der Nachdruck und ihre Vervielfältigung (auch auszugsweise) ist nur mit Geneh-
migung der UNITI statthaft.

 


